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Zur Diskussion
Zu den Rechtsfolgen
der Verfügung Nichtberechtigter
für den zugrunde liegenden Vertrag

I
Der Beitrag von J. K l i n k e r t ,  „Rechtsfolgen bei Verfügun
gen Nichtberechtigter“ (NJ 1986, Heft3, S. 109 f.) wirft die 
Frage auf, ob die rechtspolitische Zielstellung, bei Verfügun
gen Nichtberechtigter den Eigentümer zu schützen, es auch 
zwingend erfordert, dem Vertragspartner des nichtberechtigt 
Verfügenden einen Anspruch auf Erfüllung des Vertrags zu 
versagen und den zur Verfügung nicht Berechtigten von sei
nen vertraglichen Pflichten frei werden zu lassen.

Ich bin der Auffassung, daß die eigentumsrechtspolitische 
Zielstellung des § 27 ZGB und die rechtspolitischen Zielstel
lungen des Vertragsrechts, namentlich die Grundsätze der Ver
tragserfüllung (§§ 43, 44, 47 ZGB), gleichzeitig verwirklicht 
werden können.

Klinkert geht bei seiner Schlußfolgerung, der Vertrags
partner des nichtberechtigt Verfügenden habe lediglich An
sprüche gemäß §§ 69 Abs. 1 und 92 Abs. 2 ZGB, davon aus, 
daß der der unberechtigten Verfügung zugrunde liegende 
Vertrag zwingend nach § 68 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB und in der 
Regel auch nach § 68 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB nichtig sei. Kernpunkt 
dieser Argumentation ist, daß in § 27 ZGB ein gesetzliches 
Verbot i. S. des § 68 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB gesehen wird. Das ist 
aber m. E. aus folgenden Gründen nicht zutreffend:

§27 ZGB bestimmt, daß der Erwerb des Eigentums auf 
Grund eines Vertrags dann eintritt, wenn der Veräußerer 
selbst Eigentümer oder zur Veräußerung berechtigt ist, und 
daß an unrechtmäßig erlangten Sachen kein Eigentum erwor
ben werden kann. Damit ist ausschließlich eine Wirksamkeits
voraussetzung für den rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerb 
geregelt, mit dem Ziel, den Schutz des Eigentums des bishe
rigen Eigentümers zu realisieren. Eine Funktionsausweitung 
in dem Sinne, daß ein generelles Verbot von Verfügungen 
Nichtberechtigter gewollt sei, hat m. E. im Gesetz keine 
Stütze.

Das ZGB geht vielmehr konzeptionell davon aus, die Er
füllung eingegangener vertraglicher Verpflichtungen soweit 
nur irgend möglich zu fördern. So wird in § 59 Abs. 1 ZGB bei 
der alternativen Ausgestaltung der Rechtsfolgen des Handelns 
ohne Vertretungsbefugnis (z. B. bei der Verfügung eines 
Nichtberechtigten) zuerst auf die Heilung des Mangels durch 
Genehmigung und damit auf die Erfüllung des Vertrags und 
erst danach auf eine außervertragliche Regulierung gemäß 
§ 59 Abs. 2 ZGB orientiert Das deutlichste Beispiel dafür, daß 
trotz gravierender Mängel die Erfüllung des Vertrags anzu
streben ist, stellt die Behandlung von Preisverstößen dar: 
Obwohl bei einem Preisverstoß eine Verbotsnorm (vgl. § 62 
ZGB) verletzt wird, sieht § 68 ZGB in diesem Fall nicht die 
Nichtigkeit des Gesamtvertrags, sondern die Wirksamkeit des 
Vertrags mit der Spezifik vor, daß die Preisabrede nichtig ist 
und statt ihrer der gesetzlich zulässige Preis gilt (§§ 62 Abs. 2, 
68 Abs. 2 Satz 2 ZGB).

Diese Beispiele sollen zeigen, daß spezifische rechtspoli
tische Zielstellungen erreicht werden können, ohne in jedem 
Fall auch das Vertragsverhältnis und den darin begründe
ten Erfüllungsanspruch des Vertragspartners in Frage zu 
stellen. Das Anliegen des § 27 ZGB kann m. E. ohne Abstrich 
verwirklicht werden, wenn man den Vertrag zwischen dem

nichtberechtigt Verfügenden und dem Dritten als wirksam 
geschlossen ansieht.

Eine Ausweitung des Begriffsinhalts des § 68 Abs. 1 Ziff. 1 
ZGB in die Richtung, daß auch als Pflichtverletzungen aus 
Verträgen zu charakterisierende Gesetzesverstöße die Nich
tigkeit des Vertrags begründen, kann nicht gewollt sein. 
Kann der Verkäufer seiner kaufvertraglichen Verpflichtung 
nach § 139 Abs. 1 ZGB aus subjektiven Gründen (z. B. weil er 
die Sache gestohlen hat und deshalb gemäß § 27 ZGB kein 
Eigentumsrecht übertragen kann) nicht nachkommen, dann 
kann m. E. im Interesse des Käufers die Rechtslage nicht an
ders sein als in allen anderen Fällen der Verletzung vertrag
licher Pflichten: Der Gläubiger hat zuallererst den Anspruch 
auf Erfüllung und ggf. weitere Ansprüche, im schlimmsten 
Fall — bei Unmöglichkeit der Leistung — die Ansprüche ge
mäß § 90 ZGB.

Die Tatsache, daß im hier diskutierten Fall der zur Ver
fügung Nichtberechtigte ggf. von vornherein weiß, daß er den 
Vertrag durch Übergabe der vereinbarten Sache nicht erfül
len kann, ist auch kein so spezifischer Grund, um deshalb die 
Wirksamkeit des Vertrags in Frage zu stellen. Wenn ein 
Schuldner von vornherein weiß, daß er nicht termingerecht 
oder nur unvollständig leisten kann, dann ist dies zweifellos 
verwerflich und entspricht nicht den Grundsätzen der sozia
listischen Moral, führt aber aus rechtspolitischer Sicht auch 
nicht dazu, den entsprechenden Vertrag als nichtig zu beurtei
len. Andernfalls wäre § 68 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB eine Norm, auf 
die sich jeder berufen könnte, der vertragliche Pflichten ver
letzt und sich aus der vertraglichen Bindung und dem Sank
tionssystem des Vertragsrechts „herausmogeln“ möchte.

Natürlich ist das Argument, ein Vertrag zwischen einem 
Dieb oder Hehler und dem Käufer sei wegen Unvereinbar
keit mit den Grundsätzen der sozialistischen Moral nichtig, 
nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Es ist aber bei 
der Analyse der Rechtsprechung zu § 68 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB 
auch nicht zu übersehen, daß nicht jeder Moralverstoß, son
dern nur gröblichste Verletzungen der Grundsätze der sozia
listischen Moral die Anerkennung und den Schutz des Ver
trags ausschließen.1 Das geplante Unterlaufen des Interesses 
des sozialistischen Staates an der Durchsetzung seiner Straf
politik1 2 oder die beabsichtigte Verhinderung der Durchset
zung berechtigter Gläubigeransprüche3 30 sind von der Recht
sprechung herausgearbeitete Kriterien, bei deren Vorliegen 
das rechtspolitische Anliegen zur Wahrung der Interessen von 
Vertragspartnern zurückstehen mußte, weil diese Verträge 
im konkreten Fall mit den Grundsätzen der sozialistischen 
Moral unvereinbar waren.

Welche schwerwiegenden Folgen träten aber ein, wenn 
man die vertragliche Verpflichtung eines wissentlich Nichtbe
rechtigten als wirksam ansieht, wenn bereits durch § 27 ZGB 
gesichert ist, daß keine eigentumsrechtlichen Folgen eintreten 
können? Meines Erachtens keine. Wird hingegen der Vertrag 
als nichtig gemäß § 68 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB angesehen, dann 
wird der Dieb oder Hehler doch wohl ungerechtfertigt aus 
seinen vertraglichen Pflichten entlassen.

Klinkert weist zu Recht darauf hin, daß die Beantwortung 
der Frage nach den Grenzen zwischen objektiver und sub
jektiver Unmöglichkeit bei Verfügungen Nichtberechtigter 
besonders kompliziert ist. Einerseits handelt es sich eindeutig

1 Vgl. ZGB-Kommentar, Berlin 1985, Anm. 1.2.2. zu §68 (S. 102).
2 Vgl. OG, Urteil vom 6. August 1957 - 1 OZ 29/56 - (NJ 1958, Heft 1, 

S. 38).
3 Vgl. BG Neubrandenburg, Urteil vom 28. Dezember 1979 — В ZK

6/79 - (NJ 1980, Heft 11, S. 525).
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fenbart sich eine Tendenz zur Praktizierung „juridisierter 
Willkür “.30

Diese vermag jedoch nichts daran zu ändern, daß der im
perialistische Staat grundsätzlich keine Sicherheit vor den 
Verbrechen gewährleisten kann. Dem entspricht, daß private 
Organisationen und Unternehmen in den USA die Sicherheit 
vor Verbrechen als Ware auf dem Markt handeln. Elektroni
sche Überwachungsanlagen zum Schutz vor Einbrüchen, Waf
fen aller Art, Leibwächter und vieles andere mehr werden 
von diesen privaten Organisationen und Unternehmen ange- 
boten. Diese Kommerzialisierung der Verbrechensbekämpfung 
hat zur Folge, daß der Kampf gegen die Kriminalität zuneh
mend zum bloßen Kampf um die Verteilung der Schäden der 
Kriminalität, um die Verteilung des Risikos wird, Opfer eines

Verbrechens zu werden, bei dem die sozial Schwachen die 
Verlierer sind.

Viele Bürger sind daher dazu übergegangen, Formen des 
Selbstschutzes gegen Verbrechen (z. B. in Gestalt von frei
willigen Bürgerpatrouillen) zu schaffen. Dies ist nicht nur ein 
Versuch, sich den mit der Kommerzialisierung der Verbre
chensbekämpfung verbundenen zusätzlichen finanziellen Be
lastungen zu entziehen, sondern zugleich ein Ausdruck des 
Protestes gegen das Unvermögen des Staates, das Leben, die 
Gesundheit und das persönliche Eigentum seiner Bürger wirk
sam zu schützen.

30 Vgl. Marxistisch-leninistische allgemeine Theorie des Staates und 
des Rechts. Bd. 2, Berlin 1974. S. 306.


